
Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
7.

12.) Verordnung der Landesregierung,

die mit der Herzoglich Sächsischen Landesregierung zu Altenburg, wegen der,
an den gemeinschaftlichen Grenzen der beiderseitigen Gebiete, im fremden

Territorio Statt findenden Cehns= und Juriêdictions-Verhältnisse,
getroffene Uibereinkunft betreffend;

vom 29sten Marz 1827.

Von GOTTEsS Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen c c. c.

Liebe getreue. Nachdem mit der Herzoglich Sachsischen Landesregierung zu Alten-—

burg, wegen der, an den gemeinschaftlichen Grenzen der beiderseitigen Gebiete, im frem—

den Territorio Statt findenden Lehns- und Jurisdictions-Verhältnisse, eine Uibereinkunfe

getroffen und darüber die nachstehend sub (C). abgedruckte Declaration unterm heutigen

Dato ausgestellt, und gegen eine Herzoglich Sachsen-Alkenburgischer Seits deshalb aus-

gefertigte, gleichlautende Erklärung vom ''ten dieses Monakts, ausgewechselt worden ist;

so haben biernach Alle, die es angehr, sich gehorsamst zu achten und daran Unsern
Willen und Unsere Meinung zu vollbringen.

Datum Dresden, den 29sten März 1827.

Freiherr von Werthern.

Heinrich Ludwig Hausmann, 8.
Gesetzsammlung 1827. ( 15)
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O.

E- haben sich die Königlich Sächsische Landesregierung zu Dresden und die Herzog-

lich Sächsische Landesregierung zu Altenburg, nach bierzu erhaltener allerhöchster und

böchster landesberrlicher Autorisation, über nachstehende Punkte vereinigee:

Herzoglich Sächsischer Seits entsagt man niche nur der, in Folge des Patenés

vom Zgsten September 1809., reclamirten Lehnherrlichkeit über die, bei den Königlich

Sachsischen Rittergütern Wolftit, Wolkenburg, Frankenhausen, Sahlis und Rüdigsdorf,

verliehene Erbgerichtsbarkeit, Lehn-, Zinß-, Trift= und andere Gerechtsame über meh-

rere um Altenburgischen Terrirorio besindliche Unterthanen und Grundstücke, sondern auch,

für alle andere Fälle, der Lehnherrlichkeit über einzelne, zu einem Hauptgute des Kö-

niglich Sächsischen Gebiekes gehörige, aber im Altenburgischen auszuübende Gerechesame,

an Gericheen, Zinßen, Lehnen, Triften und wie sie sonst Namen haben mögen, inso-

ferne nur dergleichen Objecte sich wirklich sub nexu feudali vasalluico befinden, auch

als für sich besiehende Berechtigungen nicht anzusehen, oder mic einem im Alcenburgi-

schen gelegenen Grundbesitze niche verbunden sind.

Dagegen entsage man Königlich Sächsischer Seits, für alle vorkommende Fälle, der

Lehnherrlichkeit, welche, zufolge Patents vom ten August 1809., über einzelne zu einem

Alkenburgischen Hauptgure gehörige, jedoch im Königlich Sächsischen Territorio befindliche

Gerechesame, an Gericheen, Zinßen, Lehnen, Triften und wie sie sonst Namen haben

mögen, in Anspruch genommen werden könnte, insofern nur dergleichen Objecte sich

wirklich sub nexu feudali vasalliu#co befinden, auch als für sich vestehende Berechti—

Hungen niche anzusehen, oder mie einem im Königreiche Sachsen gelegenen Grundbestce

niche verbunden find.



( 85 )

Es wird jedoch dieser gegenseitigen Enksagung, was insonderheie die einer Behörde

des Königlich Sächstschen, oder des Herzoglich Sächsischen Gebiecs zustehende Gerichts-

barkeit über Grundstücke und Unterthanen des unstreitigen andern Gebietes anbelange,

die ausdrückliche Bedingung beigefüge, daß die Gerichtsunterthanen dieser auswärtigen

Behörden zwar da, wo es bis jeße hergebrache gewesen, auch ferner noch gegenseitig

in die betreffende Gerichtsstelle citirt werden können und daselbst Reche zu nehmen, ver-

bunden sind, die Gerichtsbarkeit selbst aber jedenfalls nach den Gesetzen des Landes, in

welchem sich die der fraglichen Gerichtsbarkeit unkerworfenen Grundstücke oder Untker-

thanen befinden, ausgeübt werde; es sollen auch die bei Ausübung einer solchen Ge-

richtsbarkesc vorkommenden Appellationen nur an die compekente Behörde des Landes,

in welchem sich die feaglichen Unterthanen und Grundstäcke befinden, gerichtet werden

können und bei dieser Behörde zur Cognition kommen.

Die bei einer zu einem Hauptgute des Königlich Sachsischen, oder des Alkenburgi-

schen Gebiets befindlichen Gerichtsstelle, welcher Unterthanen oder Grundstücke des an-

dern Landes unterworfen sind, angestellten Justikiarien sollen, in allen dazu geeigneken

Fällen, an diesenige Landesherrschaft, deren Hoheie die Unterthanen oder Grundstücke

unterworfen sind, die Erbhuldigung zu leisten haben, wiewohl nur dergestale, daß diese

Erbhuldigung nicht Namens der Gerichte des betreffenden Haupegutes selbst, sondern.

Namens derjenigen Gerichte geleistet werde, welche für die im andern Terrirorio befind-

lichen, der Gerichtsbarkeit des Hauptgukes mie unterworfenen Uncerthanen und Grund-

stücke bestelle sind. In eben diesem Namen sollen auch die an die obere Behäörde des

Landes, wo die Unterthanen und Grundstücke befindlich sind, in vorkommenden Fällen

zu erstattenden Berichte abgefaße werden.

Es verstehet sich übrigens von selbst, daß die in dieser Vereinigung beabsicheigee

Puriftcation der, in den gegenseitigen Staaten ausgeübt werdenden, Jurisdictionsverhälé=

nisse auf die beiderseits zustehenden Domanial- und Steuer-Verhälenisse niche zu be-

ziehen sei, sondern selbige allenthalben unverändere bleiben.

c 15“)
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Uiber vorstehende Vereinigung ist gegenwärtige Declaration, gegen eine gleichlau-

tende Erklärung der Herzoglich Sachsischen Landesregierung zu Alkenburg, ausgestellc und,

in Folge höchster Genehmigung, vollzogen worden.

Dresden, den 29sten März 1827.

KöniglichSächsischeLandesregierung.

Freiherr von Werthern.

Heinrich Ludwig Hausmam, 8.
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